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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.07.1958

Norm

EO §387 Abs2

Rechtssatz

Zur Sicherung eines Anspruches, für den bereits ein Exekutionstitel gescha6en ist, ist die Erwirkung einer einstweiligen

Verfügung nach § 387 Abs 2 EO möglich, wenn sich der Durchsetzung des Titels im Exekutionsverfahren Hindernisse

entgegenstellen. Für eine Klage auf Unterlassung bestimmter Handlungen seitens des Beklagten, deren Vornahme der

dem Kläger gegenüber obliegenden Verp>ichtung widerstreitet, besteht kein Rechtsschutzbedürfnis. Ist dem Kläger

aber die Klage nicht zu gewähren, dann ist ihm auch keine einstweilige Anordnung zur Sicherung des in dieser Klage

erhobenen Anspruches zu bewilligen. Es bleibt dem Kläger unbenommen, den oben aufgezeigten Weg zu beschreiten.
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